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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT BADEN 
Fachgebiet Anlagenrecht 
2500 Baden, Schwartzstraße 50 
 
Bezirkshauptmannschaft Baden 2500 

 

 
 

An die 
Marktgemeinde 
WEISSENBACH/TR. 
2564 Weissenbach/Tr. 
 

 
BNW3-N-0436/006 

 
Beilagen 

Parie B  

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 

 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  

 (0 22 52) 9025 

 Bezug 

      
BearbeiterIn 

Zika Michaela 
Durchwahl 

22286 

Datum 

02.09.2009 

Betrifft: 

NATURDENKMAL Nr. 112 – Teichgebiet in Neuhaus, Errichtung eines Gehsteiges 
entlang der B11, Parz.Nr. 108/1 und 108/3, KG Neuhaus, Marktgemeinde 
Weissenbach/Tr.,  Ausnahme vom Eingriffs- und Veränderungsverbot; Bewilligung  
 
 
 Bescheid 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Baden gestattet der Marktgemeinde Weissenbach/Tr. 
in Ausnahme vom gesetzlichen Eingriffs- und Veränderungsverbot am Naturdenkmal  
Nr. 112 – Teichgebiet Neuhaus – die Errichtung eines Gehsteiges entlang der B11, 
und zwar gemäß den Projektsunterlagen sowie nachstehender Projektsbeschreibung 
auf den Parz.Nr. 108/1 und 108/3, KG Neuhaus, Marktgemeinde Weissenbach/Tr. 
 
Diese Projektsunterlagen liegen bei, sind mit den Bescheiddaten gekennzeichnet 
und bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Projektsbeschreibung: 
 
Die Gemeinde Weissenbach hat um die naturschutzbehördliche 
Ausnahmegenehmigung vom generellen Eingriffsverbot in das Naturdenkmal 
Teichgebiet in Neuhaus für die Errichtung eines Gehsteiges entlang der B 11 
angesucht. Um diesen Gehsteig anlegen zu können, ist eine Verbreiterung der B 11 
auf der Seite des Naturdenkmales durch die Schüttung einer Böschung notwendig. 
Diese Böschungsverbreiterung soll sich auf einen 2 m breiten Streifen beschränken. 
Betroffen sind die Parzellen 108/1 und 108/3, KG Neuhaus. Auf der Parzelle 108/1 ist 
im betroffenen Bereich eine Feuchtwiese ausgeprägt bzw. stocken hier Gehölze. Die 
Parzelle 108/3 ist bereits Bestandteil des den Neuhauser Teich umfassenden 
Parkes. Auf Höhe der Parzelle 108/1 beträgt der Niveauunterschied zwischen der       
B 11 und der Feuchtwiese rund 2 bis 3 m und ist die Böschung relativ steil 
ausgebildet. Auf der Parzelle 108/3 flacht diese Böschung deutlich ab. Hier ist 
vorgesehen, den Gehsteig über diese flache Böschung auf der vorhandenen 
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parkartig gestalteten Wiese bis zum Gehweg um den Teich („Teichweg“) zu führen. 
Dazu soll ein ca. 2 m breiter Schotterweg errichtet werden. Der Weg soll zwischen 
den vorhandenen Gehölzen durchgeführt werden.  
 
Laut Unterschutzstellungsbescheid vom 9. Dezember 1986 kann eine ca. 2000 m² 
große Teilfläche der Parzelle 108/1 landwirtschaftlich genutzt werden (zum Zeitpunkt 
der Unterschutzstellung war das ein Maisfeld, derzeit befindet sich hier eine Wiese). 
Als Kompensation für den Flächenverlust soll diese Teilfläche in Zukunft dauernd als 
Wiese genutzt werden.  
 
 
Folgende Auflagen sind dabei einzuhalten: 
 
1. Die Flächeninanspruchnahme hat sich auf einen 2 m breiten Streifen im Bereich 

des Naturdenkmales zu beschränken. Dazu ist dieser 2 m Streifen deutlich zu 
kennzeichnen bzw. abzuplanken. 

 
2. Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist die Straßenböschung zu humusieren 

und zu begrünen. 
 
3. Die neue Wegführung auf der Parzelle 108/3 im Böschungsbereich zum 

Teichweg hin darf nicht asphaltiert werden. 
 
4. Die Rodung von Gehölzen ist auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu 

beschränken. 
 
5. Die ursprünglich als Acker genutzte Teilfläche im Westen der Parzelle 108/1,             

KG Neuhaus, darf in Zukunft nur als Wiese genutzt werden. 
 
 
Die Marktgemeinde Weissenbach/Tr. ist verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten 
binnen vier Wochen ab Zustellung des Bescheides zu bezahlen: 
 
Verwaltungsabgabe   €    5,09 
Kommissionsgebühren   €  18,90 
Zusammen   €  23,99 
 
Weiters werden Sie ersucht, für die Amtsblattverlautbarung folgende Kosten zu 
überweisen: 
     €  19,00 
 
Kostengesamtbetrag auf dem beiliegenden Zahlschein: €  42,99 
 
 
Rechtsgrundlagen 
§ 12 Abs. 3 und 4 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500 
§§ 59 Abs. 2, 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG 
§ 1 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. 3800 
Tarifpost 1 der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2001, LGBl. 3800/1 
§ 1 der NÖ Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976, LGBl. 3860/1 
 Begründung 
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Die Marktgemeinde Weissenbach/Tr. hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der                             
Abteilung BD2 – Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplante Anlage eines Gehsteiges entlang der B 11 ist aus Platzgründen nur auf 
der Seite des Naturdenkmales Neuhauser Teich möglich. Die erforderliche 
Böschungsschüttung soll sich jedoch auf einen maximal 2 m breiten Streifen 
beschränken, um den Eingriff in das Naturdenkmal so gering wie möglich zu halten. 
Für die Maßnahme ist es erforderlich im Böschungsbereich bzw. im ebenen Teil des 
Naturdenkmales auf dem 2 m breiten Streifen die stockenden Gehölze zu roden. 
Teilweise ist von den Maßnahmen eine Feuchtwiese betroffen. 
 
Das Schutzziel des Teichgebietes Neuhaus liegt in der Erhaltung des Teiches und 
der umgebenden Parklandschaft als gestaltende Elemente der Landschaft bzw. auch 
wegen  der kulturellen Bedeutung des Parks. Darüber hinaus wurde die ökologische 
Bedeutung des angrenzenden Feuchtgebietes hervorgehoben. Die vorgesehenen 
Maßnahmen bewirken eine Verringerung des Flächenausmaßes in diesem 
Feuchtgebiet, was dem Schutzziel abträglich ist. Mildernd ist der Umstand, dass es 
sich um den Randbereich des Naturdenkmales unmittelbar neben der 
Straßenböschung handelt. Um den aus Sicherheitsgründen erforderlichen Gehsteig 
dennoch anlegen zu können, soll daher als Kompensation der seinerzeitige 
Maisacker dauerhaft als Wiese genutzt werden. Unter dieser Voraussetzung und 
unter Einhaltung der angeführten Auflagen könnte daher dem Vorhaben 
naturschutzfachlich zugestimmt werden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
 
 

 Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. Damit die 
Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, mit Telefax, im Wege 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 
möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
 
 
Ergeht an: 
 
1. Frau Ingrid SCHREINER, 2565 Neuhaus, Nöstacherstraße 14                                           

(als Grundeigentümerin der Parz.Nr. 108/1, KG Neuhaus) 
 
2. die NÖ Umweltanwaltschaft, 3109  St. Pölten, Wienerstraße 54 
 
 
Ergeht zur Kenntnis an: 
 
3. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD2 – Naturschutz,                                   

z.Hd. d. Amtssachverständigen für Naturschutz, Frau Dr. EDELBAUER,                     
NÖ Gebietsbauamt II, 2700  Wr. Neustadt, Grazer Straße 52 

 
4. das Fachgebiet L1  im  H a u s e  
 
5. das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung RU5, 3109  St. Pölten 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 

 Mag. Hallbauer 
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Die Marktgemeinde Weissenbach/Tr. hat bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um 
Bewilligung für die im Spruch dieses Bescheides zitierten Maßnahmen am 
gegenständlichen Naturdenkmal in Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot angesucht. 
 
Gemäß § 12 Abs. 3 NÖ Naturschutzgesetz 2000 dürfen an Naturdenkmälern keine 
Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch 
auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen                  
Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen nachhaltige Auswirkungen auf das 
Naturdenkmal ausgehen. Nicht als Eingriffe gelten alle Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Pflege des Naturdenkmales dienen und im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde gesetzt werden. 
 
Die Naturschutzbehörde kann für Maßnahmen, die Eingriffe im Sinne des Abs. 3 
darstellen, die aber insbesondere der wissenschaftlichen Forschung oder der             
Erhaltung oder der Verbesserung des Schutzzweckes dienen sowie für die be-        
sondere Nutzung des Naturdenkmales Ausnahmen gestatten, wenn dadurch das Ziel 
der Schutzmaßnahmen nicht gefährdet wird. 
 
Zur Klärung der Zulässigkeit dieses Vorhabens hat die Bezirkshauptmannschaft 
Baden ein Gutachten der Amtssachverständigen für Naturschutz der                             
Abteilung BD2 – Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung eingeholt, das den 
Verfahrensparteien im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde.  
 
Die Amtssachverständige hat in ihrem Gutachten u.a. folgendes festgehalten: 
 
„Die geplante Anlage eines Gehsteiges entlang der B 11 ist aus Platzgründen nur auf 
der Seite des Naturdenkmales Neuhauser Teich möglich. Die erforderliche 
Böschungsschüttung soll sich jedoch auf einen maximal 2 m breiten Streifen 
beschränken, um den Eingriff in das Naturdenkmal so gering wie möglich zu halten. 
Für die Maßnahme ist es erforderlich im Böschungsbereich bzw. im ebenen Teil des 
Naturdenkmales auf dem 2 m breiten Streifen die stockenden Gehölze zu roden. 
Teilweise ist von den Maßnahmen eine Feuchtwiese betroffen. 
 
Das Schutzziel des Teichgebietes Neuhaus liegt in der Erhaltung des Teiches und 
der umgebenden Parklandschaft als gestaltende Elemente der Landschaft bzw. auch 
wegen  der kulturellen Bedeutung des Parks. Darüber hinaus wurde die ökologische 
Bedeutung des angrenzenden Feuchtgebietes hervorgehoben. Die vorgesehenen 
Maßnahmen bewirken eine Verringerung des Flächenausmaßes in diesem 
Feuchtgebiet, was dem Schutzziel abträglich ist. Mildernd ist der Umstand, dass es 
sich um den Randbereich des Naturdenkmales unmittelbar neben der 
Straßenböschung handelt. Um den aus Sicherheitsgründen erforderlichen Gehsteig 
dennoch anlegen zu können, soll daher als Kompensation der seinerzeitige 
Maisacker dauerhaft als Wiese genutzt werden. Unter dieser Voraussetzung und 
unter Einhaltung der angeführten Auflagen könnte daher dem Vorhaben 
naturschutzfachlich zugestimmt werden.“ 
 
Aufgrund dieses Gutachtens konnte die beantragte Ausnahme vom Eingriffs- und 
Veränderungsverbot spruchgemäß gestattet werden, da das Ziel der 
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Schutzmaßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Auflagen keine 
Beeinträchtigung erfährt. 
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möglichen Weise bei der Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
 
diesen Bescheid bezeichnen (geben Sie bitte das Bescheidkennzeichen an und die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat), 
 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
 
eine Begründung des Antrages enthalten. 
 
Die Gebühr beträgt für die Berufung € 13,20. 
 
Hinweis: Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen offener 
Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 
einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen 
beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 
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